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SEStBeglG – dies steht für „Entwurfeines Gesetzes über steuerliche Be-gleitmaßnahmen zur Einführung derEuropäischen Gesellschaft und zurÄnderung weiterer steuerrechtlicherVorschriften“. Mit diesem Gesetz wirddas Umwandlungssteuerrecht tiefgrei-fend verändert. Zugleich entsteht hiermitein dringender Handlungsbedarf fürGenossenschaften, die eine Fusionanstreben.
Zum besseren Verständnis gilt eszunächst die Frage zu beantworten, wasdas Ziel des Gesetzesentwurfs ist. DerAuslöser für dieses Gesetz ist in dereuropäischen Rechtssetzung zu suchen,speziell in den erweiterten Möglichkei-ten grenzüberschreitender Umstruktu-rierungen. Ein bedeutender Schritt hier-zu wurde durch das Statut der Euro-päischen Gesellschaft (SE) und dasStatut der Europäischen Genossen-schaft (SCE) getan. Diese europarecht-lichen Vorgaben sollten nunmehr mitdem deutschen Gesellschafts- undSteuerrecht verknüpft werden. Fastgleichzeitig zu diesen gesellschafts-rechtlichen Möglichkeiten sorgte einUrteil des Europäischen Gerichtshofesvom 11. März 2004 für Aufsehen – dassog. Lasteyrie-Urteil.
Stille Reserven und Fusionen
Das Lasteyrie-Urteil kassierte eine Re-gelung des französischen Rechts, dieder deutschen sog. Wegzugsbesteu-erung entspricht. Jene sieht vor, dassdeutsche Steuerpflichtige stille Reser-ven in ihrem Vermögen gegenüber demdeutschen Fiskus versteuern müssen,

sobald sie ins Ausland ziehen. Der deut-sche Gesetzgeber stand nun vor derFrage, wie er stille Reserven im Falleiner grenzüberschreitenden Fusionoder eines Wegzugs heben bzw. diesedem deutschen fiskalischen Zugriff wei-ter verhaftet halten kann. Er hat nun ver-sucht, alle Zielkonflikte miteinander inEinklang zu bringen. Damit wurde aberüber das ursprüngliche Ziel, nämlich dieSchaffung des steuerlichen Rechtsrah-mens für grenzüberschreitende Fusio-nen innerhalb der EU, weit hinausge-schossen. Denn die vorgeschlagenenRegelungen berühren in erheblichemMaße auch Fusionen im Inland.

Neben den notwendigen europarechtli-chen Anpassungen bei Umwandlungs-und Wegzugstatbeständen enthält derGesetzesentwurf Restriktionen, dieRestrukturierungen in Zukunft erheblichbeeinträchtigen würden. Die Sorge umden Erhalt deutscher Besteuerungs-rechte führt zu erheblichen Umwand-lungshindernissen und Rechtsunsicher-heiten – nicht nur im grenzüberschrei-tenden, sondern auch im inländischenUmwandlungsfall.
Eine wesentliche Neuerung ist die Ein-führung eines sog. allgemeinen Ent-strickungstatbestandes. Jener sieht vor,dass in allen Umwandlungsfällen sämtli-che stillen Reserven sofort zu versteuern

sind. Ausnahmetatbestände sollen son-dergesetzlich, z.B. im Umwandlungs-steuergesetz, geregelt werden. Dieseallgemeine Entstrickungsregel ist nachMeinung des DGRV jedoch nicht akzep-tabel. Die Sofortbesteuerung der stillenReserven bei der Übertragung vonWirtschaftsgütern in das Ausland ist einunverhältnismäßiger Steuerzugriff. Dieswurde bislang von der Finanzverwaltungso auch nicht gehandhabt, insbesonde-re nicht dort, wo in einem Doppelbe-steuerungsabkommen die Anrech-nungsmethode vereinbart war. Einesofortige Besteuerung ohne Stundungs-möglichkeit kann im Einzelfall sogar zu

existenzgefährdenden Liquiditätsabflüs-sen führen. Darüber hinaus musssichergestellt sein, dass es nicht zueiner Doppelbesteuerung aufgelösterstiller Reserven im Inland und im EU-Ausland kommt. 
Gemeiner Wert alsBewertungsmaßstab
Weiterhin wurde in der Gesetzesvorlageder gemeine Wert als Bewertungs-maßstab herangezogen, der den bisherzugrunde gelegten Teilwert ablösen soll.Dies ist aus Sicht des DGRV nicht ver-tretbar. Deshalb sollte bei Umwand-lungsvorgängen nach wie vor derjenigeWert herangezogen werden, den ein
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Die Sorge um den Erhalt deutscherBesteuerungsrechte führt zu erheb-lichen Umwandlungshindernissen.
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Erwerber des ganzen Betriebes imRahmen des Gesamtkaufpreises beiUnternehmensfortführung für das einzel-ne Wirtschaftsgut zahlen würde – ebenjener Teilwert. Allein die Verwendungdes Begriffs „gemeiner Wert“, der imKörperschaftssteuergesetz nicht defi-niert ist, würde zu einer höheren Rechts-unsicherheit für den Unternehmer beitragen.
Auch die rückwirkende Anwendung derneuen Entstrickungsregelung ab demJahr 2006 ist rechtsstaatlich inakzepta-bel. Desgleichen ist die im Umwand-lungssteuergesetz vorgesehene Rege-lung, wonach es von der Anmeldung zurEintragung in das Handelsregister ab-hängt, ob das neue oder das alte Rechtangewendet wird, eine für die Praxisäußerst unbefriedigende Lösung. Da esunklar ist, wann das Gesetz verkündetwird, kann für Verschmelzungen undSpaltungsvorgänge im Jahr 2006 nichtzweifelsfrei gesagt werden, ob imEinzelfall noch das alte oder schon dasneue Recht gilt. Daher sollte es für dieAnwendung des neuen Rechts nicht aufdie Anmeldung zum Register, sondernauf die Beschlussfassung der maßge-benden Gesellschaftsorgane über dieUmwandlung ankommen.
Forderungen des DGRV
Bei der Verschmelzung soll das überge-hende Wirtschaftsgut, z.B. eine Immo-bilie, also prinzipiell mit dem gemeinenWert angesetzt werden. Sofern dasBesteuerungsrecht der BundesrepublikDeutschland nicht beschränkt wird, kön-nen allerdings auch Buchwerte ange-setzt werden. Verlustvorträge sollten bei der Umwandlung von Körperschaftenauf eine Körperschaft jedoch nicht über-gehen. Der Gesetzgeber wollte auchkeine Zwischenwertansätze zulassen,die – wenn passend gewählt – Verlust-vorträge zumindest zum Teil nutzbarmachen könnten. Dem Vernehmen nachwird der von der Bundesregierung ver-abschiedete Entwurf die Möglichkeitdes Zwischenwertansatzes wieder ein-führen. Dies hat der DGRV als unab-dingbar eingefordert. Zusätzlich hat der

Gesetzesentwurf eine ebenfalls be-grüßenswerte Änderung erfahren. Droh-ten die Körperschaftssteuerguthabender übertragenden Genossenschaft zuverfallen, sollen sie nunmehr festgestelltund in zehn gleichen Jahresbeträgenausgezahlt werden. Angesichts derohnehin bevorstehenden gravierendenÄnderungen im Umwandlungssteuer-recht hat der DGRV sich gegenüberdem Bundesfinanzministerium dafürausgesprochen, eine seit langem beste-hende Forderung der deutschenGenossenschaften umzusetzen. Es gehtdarum, § 20 Abs. 1 Umwandlungssteu-ergesetz (UmwStG) bei der Übertra-gung eines Betriebes oder Teilbetriebesauch auf Genossenschaften anzuwen-den. In dem Entwurf des SEStBeglGwird die Einbringung in eine Europä-ische Genossenschaft (SCE) als begün-stigt angesehen. Der DGRV ist derAuffassung, dass dieser europarechtlichnotwendige Schritt jedoch nicht weitgenug geht. Durch die Aufnahme derEuropäischen Genossenschaft (SCE) inden Kreis der nach § 20 UmwStGBegünstigten entsteht die Situation,dass Teilbetriebseinbringungen über dieGrenze hinaus – im Vergleich zu sol-chen, die im Inland stattfinden – steuer-lich besser behandelt werden. Das kannweder mittelstands- noch strukturpoli-

tisch gewollt sein. Stille Reserven derübernommenen Wirtschaftsgüter wür-den auf Dauer nicht der Besteuerungentzogen. Warum die inländischenGenossenschaften auf die Gründungeiner SCE verwiesen werden, um § 20UmwStG doch noch zur Anwendungbringen zu können, ist den Unternehmennicht vermittelbar.
Verabschiedung des Gesetzes
Ein Inkrafttreten des neuen SEStBeglGist für die Zeit nach der Sommerpausegeplant. Da sich die Bundesregierungerst am 12. Juli 2006 mit dem Referen-tenentwurf befassen wird, und die näch-ste Sitzung des Finanzausschusses desBundesrates – der dem Gesetzentwurfzustimmen muss – erst im Septemberstattfindet, ist ein Inkrafttreten desneuen Rechts allerdings nicht vorSeptember möglich. Daher sindFusionen mit dem Verschmelzungsstich-tag 1. Januar 2006 von dem neuenRecht – entgegen unserer bisherigenBefürchtungen – nicht betroffen.
Der DGRV wird das weitere Gesetzge-bungsverfahren aufmerksam verfolgen.
Ein Beitrag von RA Volker Lipps


